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1.0 Vorbemerkungen 

Anlass und Ziel Die Stadt Sinsheim plant, im Ortsteil Dühren ein Baugebiet auszuweisen, um 
den westlichen Ortsrand Dührens zu erweitern. 

Abbildung 1 
Entwurfsplanung für die 
Erweiterung des westli-
chen Ortsrand Dührens 
(Quelle: Stadt Sinsheim) 

 

  

Artenschutzrechtliche 
Voruntersuchung 

Am 10.01.2019 wurde eine ökologische Übersichtsbegehung durchgeführt. 
Ziel der Untersuchung war es festzustellen, ob von der Planung arten- oder 
naturschutzrechtlich relevante Tier- oder Pflanzenarten betroffen sein 
könnten. 
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2.0 Bestandsbeschreibung der Biotopstrukturen 

Untersuchungsgebiet  

 Das Gebiet liegt am westlichen Ortsrand Dührens, nördlich der B 39/292. 
Die Fläche besteht im Wesentlichen aus Äckern, Wiesen mit Streuobstbäu-
men und Gärten. 

Foto 1 
Der Ostrand des Gebie-
tes wird durch bereits 
bebautes Gebiet be-
grenzt. Neben einem 
Heckenstreifen, einem 
unbefestigten Feldweg 
und einer schmalen Bö-
schung wird der Groß-
teil des daran westlich 
anschließenden Gebiets 
aktuell als Getreide-
acker genutzt. 

 

  

Foto 2 
Blick nach Nordwesten. 
Am nördlichen Rand 
des Gebietes sind ver-
einzelte Walnussbäume 
mit Höhlen zu finden. 
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Foto 3 
Walnussbaum mit 
Höhle. 

 

  

Foto 4 
Nördlich und westlich 
des Gebiets grenzt ein 
alter Hohlweg mit He-
cken und Baumbestand 
(Walnüsse, Eichen, Rot-
buchen) an. 
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Foto 5 
Walnussbaum am Hohl-
weg mit mehreren Höh-
len. 

 

  

Foto 6 
Westliche Fortführung 
des Hohlwegs mit He-
cken- und Baumbestand 
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Foto 7 
Westlich an das Gebiet 
angrenzende Böschung 
mit Baum (Walnuss) 
und Brombeerbewuchs 

 

  

Foto 8 
Blick vom Westrand des 
Gebiets über einen Ge-
treideacker nach Osten 
auf Dühren. Rechts im 
Bild die Streuobstwiese, 
dahinter die B39/292. 
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Foto 9 
Flächen am Südrand 
des Gebiets mit Grün-
land und einer Streu-
obstwiese mit alten Ap-

 

 

  

Foto 10 
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Foto 11 
Die Obstbäume sind z.T. 
sehr alt und weisen di-
verse Höhlen auf, die 
für verschiedene Tiere 
attraktiv sein können. 

 

  

Foto 12 
Abgebrochene dickere 
Äste der Obstbäume 
stellen Totholzhabitate 
dar. 
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Foto 13 
Blick am Südrand des 
Gebiets nach Westen. 
Direkt südlich an das 
Gebiet schließt eine mit 
Hecken und Sträuchern 
bewachsene Böschung 
an. 

 

  

Foto 14 
Blick von Westen ent-
lang des Südrands des 
Gebiets. Rechts im Bild 
die Böschung, dahinter 
die B39/292. 

 

  



Artenschutzrechtliche Voruntersuchung zum Vorhaben Bründel Sinsheim, OT Dühren 11

BIOPLAN Gesellschaft für Landschaftsökologie und Umweltplanung, St.-Peter-Straße 2 . 69126 Heidelberg t 06221 3950590 

Foto 15 
Blick auf den Gehölzbe-
stand  und den Haus-
garten im Nordosten 
angrenzend an das Ge-
biet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 16 
Blick auf den Hausgar-
ten im Südosten inner-
halb des Gebiets. 
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Foto 17 
Wiesenvegetation in der 
südwestlichen Ecke es 
Gebiets (Flst. Nr. 
4806/4808). Potentielle 
magere Flachland-
mähwiese LRT 6510 
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3.0 Artenschutzrechtliche Grundlagen 

3.1 Gesetzliche Vorschriften  

§ 44 BNatSchG  
(Fassung 01.03.2010) 
Zugriffsverbote 

(1) Es ist verboten, 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie 
zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Tötungsverbot), 

 2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung 
liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 
Population einer Art verschlechtert (Verschlechterungsverbot des Erhal-
tungszustandes der lokalen Population), 

 3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören (Fortpflanzungs- und Ruhestätten), 

 4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Ent-
wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 
beschädigen oder zu zerstören. 

relevante Arten Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG sind für Planungsvorhaben alle Arten der FFH-
Richtlinie-Anhang-IV sowie alle europäische Vogelarten Gegenstand der 
artenschutzrechtlichen Untersuchung (Trautner 2008). Zusätzlich kann die 
Naturschutzbehörde Untersuchungen zu weiteren besonders und streng 
geschützten Arten vorschreiben. 

3.2 Schutzgebiete 

FFH-Gebiete  
(Natura 2000) 

Es liegen keine FFH-Gebiete in der unmittelbaren Umgebung des Plangebie-
tes (Abbildung 2). 

Vogelschutzgebiete  
(Natura 2000) 

Es liegen keine Vogelschutzgebiete in unmittelbarer Nähe zum Vorhabens-
gebiet (Abbildung 2). 

Naturschutzgebiete 
(NSG) 

Es liegen keine Naturschutzgebiete in der Umgebung des Vorhabensgebie-
tes (Abbildung 2). 

Besonders geschützte 
Biotope 

- 167182260544  Hohlweg westl. Dühren - Eschelbacher Weg 
rechts  grenzt direkt nördlich/westlich an das Vorhabensgebiet 

 
- 167182260545  Feldhecke westl. Dühren - Eschelbacher Weg 

links  grenzt direkt nördlich an das Vorhabensgebiet  
 

- 167182260528 - Gehölze westl. Dühren  Espenhöhe  grenzt direkt 
westlich und südlich an das Vorhabensgebiet (Abbildung 2). 

Naturdenkmale Es liegen keine Naturdenkmale in der Umgebung des Vorhabensgebietes 
(Abbildung 2). 
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Abbildung 2 
Das Vorhabensgebiet ist 
von einigen geschützten 
Biotopen umgeben. 

 

3.3 Geschützte Arten 

 Zielartenkonzept Baden-Württemberg 

 Das Land Baden-Württemberg stellt mit dem Informationssystem Zielarten-
konzept eine Plattform zur systematischen Berücksichtigung tierökologi-
scher Belange im Vorfeld von Planungen zur Verfügung. 

 Unter Berücksichtigung der Landschaftselemente, die im Untersuchungsge-
biet liegen und der vom Zielartenkonzept Baden-Württembergs für die Ge-
meinde Ubstadt-Weiher bereitgestellten Informationen ist mit folgenden 
Arten zu rechnen (Tabelle 1): 



 

 

 

Tabelle 1: Zielarten gemäß den vorherrschenden Habitatstrukturen in Sinsheim-Dühren 

Gruppe dt. Name Name wiss. Vorkommen ZS UR Status 
EU 

RL-
BW 

Br
ut

vö
ge

l 

Braunkehlchen 1 LA 1  1 

Grauammer 3 LA 1  2 

Haubenlerche 3 LA 1  1 

Kiebitz 1 LA 1  2 

Steinkauz 1 N 1  V 

Baumfalke 1 N 2  3 

Baumpieper 1 N 2  3 

Dohle 1 N 2  3 

Feldlerche 1 N 2  3 

Grauspecht 1 N 2 ja V 

Halsbandschnäpper 2 LB 2 ja 3 

Kuckuck 1 N 2  3 

Rebhuhn 1 LA 2  2 

Wendehals 1 LB 2  2 

Wiesenpieper 1 LB 2  - 

Rotmilan 1 N 3 ja - 

Reptilien Zauneidechse 1 N 3 IV V 

Ta
gf

al
te

r u
nd

 W
id

-
de

rc
he

n 

Ampfer-Grünwidderchen 1 N 2  3 

Baldrian-Scheckenfalter 1 N 2  3 

Beilfleck-Widderchen 1 N 2  V 
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläu-
ling 1 LB 2 II, IV 3 

Esparsetten-Bläuling 3 N 2  3 

Graubindiger Mohrenfalter 4 N 2  3 
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Gruppe dt. Name Name wiss. Vorkom-
men 

ZS UR Status 
EU 

RL-
BW 

Ta
gf

al
te

r u
nd

 W
id

de
rc

he
n 

Großer Feuerfalter 1 LB 2 II, IV 3! 

Kleiner Schlehen-Zipfelfalter 1 N 2  3 

Kurzschwänziger Bläuling 1 N 2  V! 

Magerrasen-Perlmutterfalter 1 N 2  V 

Malven-Dickkopffalter 1 N 2  3 

Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter 1 N 2  V 

Schlüsselblumen-Würfelfalter 1 N 2  3 

Wachtelweizen-Scheckenfalter 1 N 2  3 

Großer Fuchs 3 LB 3  2 

Kleiner Schillerfalter 1 N 3  3 

Sä
ug

et
ie

re
 

Bechsteinfledermaus 1 LB n.d. II, IV 2 

Breitflügelfledermaus 1 LB n.d. IV 2 

Fransenfledermaus 2 LB n.d. IV 2 

Graues Langohr 1 LB n.d. IV 1 

Große Bartfledermaus 2 LB n.d. IV 1 

Großes Mausohr 1 N n.d. II, IV 2 

Kleiner Abendsegler 1 N n.d. IV 2 

Wildbienen Braunschuppige Sandbiene 1 N n.d.  3 

Grauschuppige Sandbiene 1 N n.d.  3 

Käfer 

Deutscher Sandlaufkäfer 3 LA n.d. - 1 

Länglicher Ahlenläufer 1 z n.d. - V 

Schwemmsand-Ahlenläufer 1 z n.d. - V 

Sumpfwald-Enghalsläufer 1 LB n.d. - 2 

Ziegelroter Flinkläufer 1 LB n.d. - 2 

Hirschkäfer 1 N n.d. II 3 

Juchtenkäfer 1 LB n.d. II*, IV 2 
B
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Gruppe dt. Name Name wiss. Vorkom-

men 
ZS UR Status 

EU 
RL-
BW 

Mollusken Bauchige Windelschnecke 3 LB n.d. II 2 

W
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Pseudoskorpion-Art  1 LB  II oE 

Braunes Langohr 1   IV 3 

Großer Abendsegler 1   IV i 

Haselmaus 1   IV G 

Kleine Bartfledermaus 1   IV 3 

Mückenfledermaus 2   IV G 

Nachtkerzenschwärmer 1   IV V 

Rauhhautfledermaus 1   IV i 

Spanische Flagge 1   II* - 

Wasserfledermaus 1   IV 3 

Zwergfledermaus 1   IV 3 
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Erläuterung der Abkürzungen und Codierungen in Tabelle 1: 
 
Vorkommen: 
1 Vorkommen im Bezugsraum / Naturraum nach 1990 (bei Laufkäfern und Totholzkäfern nach 1980, bei Wildbienen 
nach 1975, bei Weichtieren nach 1960) belegt und als aktuell anzunehmen. 
2 Vorkommen im Bezugsraum / Naturraum randlich einstrahlend (allenfalls vereinzelte Vorkommen im Randbereich 
zu angrenzenden Bezugsräumen / Naturräumen, in denen die Art dann deutlich weiter verbreitet / häufiger ist; es darf sich nur 
um 'marginale' Vorkommen mit sehr geringer Flächenrepräsentanz handeln). 
3 Aktuelles Vorkommen im Bezugsraum / Naturraum fraglich, historische Belege vorhanden (nur bei hinreichender 
Wahrscheinlichkeit, dass die Art noch vorkommt und bei Nachsuche auch gefunden werden könnte; sonst als erloschen einge-
stuft). 
4 Aktuelles Vorkommen im Bezugsraum / Naturraum anzunehmen. 
f Faunenfremdes Vorkommen im Bezugsraum / Naturraum nach 1990 belegt oder anzunehmen (nur Zielarten der 
Amphibien / Reptilien und Fische eingestuft).  
W Vorkommen im Bezugsraum / Naturraum betrifft ausschließlich Winterquartiere (Fledermäuse) 
 
ZS (ZAK-Status, landesweite Bedeutung der Zielarten  Einstufung, Stand 2005, ergänzt und z.T. aktualisiert 4/2009): 
Landesarten: Zielarten von herausragender Bedeutung auf Landesebene. 
LA Landesart Gruppe A; vom Aussterben bedrohte Arten und Arten mit meist isolierten, überwiegend instabilen bzw. 
akut bedrohten Vorkommen, für deren Erhaltung umgehend Artenhilfsmaßnahmen erforderlich sind. 
LB Landesart Gruppe B; Landesarten mit noch mehreren oder stabilen Vorkommen in einem wesentlichen Teil der von 
ihnen besiedelten ZAK-Bezugsräume sowie Landesarten, für die eine Bestandsbeurteilung derzeit nicht möglich ist und für die 
kein Bedarf für spezielle Sofortmaßnahmen ableitbar ist. 
N Naturraumart; Zielarten mit besonderer regionaler Bedeutung und mit landesweit hoher Schutzpriorität. 
z Zusätzliche Zielarten der Vogel- und Laufkäferfauna 
 
UR (Untersuchungsrelevanz) 
1 Arten, von denen mögliche Vorkommen bei vorhandenem Habitatpotenzial immer systematisch und vollständig lo-
kalisiert werden sollten; die Beurteilung des Habitatpotenzials erfolgt durch Tierökologen im Rahmen einer Übersichtsbege-
hung. 
2 Arten, die bei vorhandenem Habitatpotenzial auf mögliche Vorkommen geprüft werden sollten; im Falle kleiner iso-
lierter Populationen durch vollständige systematische Erfassung; bei weiterer Verbreitung im Untersuchungsgebiet durch Er-
fassung auf repräsentativen Probeflächen; die Bewertung des Habitatpotenzials erfolgt durch Tierökologen im Rahmen einer 
Übersichtsbegehung. 
3 Arten, die vorrangig der Herleitung und Begründung bestimmter Maßnahmentypen dienen; mögliche Vorkommen 
sind nach Auswahl durch das EDV-Tool nicht gezielt zu untersuchen. 
n.d. Nicht definiert; Untersuchungsrelevanz bisher nur für die im Projekt vertieft bearbeiteten Artengruppen definiert. 
 
Status EU 
Ja: Einstufung nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie  
II/IV: Art der Anhänge II und/oder IV der FFH-Richtlinie. 
 
RL BW: Gefährdungskategorie in der Roten Liste Baden-Württembergs (Stand 12/2005, Vögel Stand 4/2009) 
Gefährdungskategorien (die Einzeldefinitionen der Gefährdungskategorien unterscheiden sich teilweise zwischen den Arten-
gruppen sowie innerhalb der Artengruppen zwischen der bundesdeutschen und der landesweiten Bewertung und sind den 
jeweiligen Originalquellen zu entnehmen): 
0 Ausgestorben oder verschollen 
1 Vom Aussterben bedroht 
2 Stark gefährdet 
3 Gefährdet 
V Art der Vorwarnliste 
D Datengrundlage mangelhaft; Daten defizitär, Einstufung nicht möglich 
G Gefährdung anzunehmen 
R (Extrem) seltene Arten und/oder Arten mit geographischer Restriktion, abweichend davon bei Tagfaltern: reliktäres 
Vorkommen oder isolierte Vorposten 
gR Art mit geographischer Restriktion (Libellen) 
r Randliches Vorkommen (Heuschrecken) 
- Nicht gefährdet 
N Derzeit nicht gefährdet (Amphibien/Reptilien) 
! Besondere nationale Schutzverantwortung 
!! Besondere internationale Schutzverantwortung (Schnecken und Muscheln) 
* Nicht sicher nachgewiesen (Libellen) 
oE Ohne Einstufung 
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 Fachgutachterliche Einschätzung 

 Die Einschätzung von Vorkommen europarechtlich geschützter Arten im Un-
tersuchungsgebiet basiert auf drei Säulen: 

Vorkommen in Baden-
Württemberg 

Die erste Säule ist die Liste von in Baden-Württemberg bekannten Tier- und 
Pflanzenarten, die in den Anhängen II und/oder IV der FFH-Richtlinie aufge-
führt (LUBW 2014) bzw. der Vogelschutzrichtlinie gelistet sind. 

Verbreitung in Baden-
Württemberg 

Die zweite Säule ist die Verbreitung der Arten in Baden-Württemberg ent-
sprechend den Angaben aus den Grundlagenwerken Baden-Württembergs, 
dem Atlas Deutscher Brutvogelarten sowie weiterer Quellen. 

Kenntnis der Lebens-
raumansprüche 

Die dritte Säule ist die Kenntnis der artspezifischen Standort- und Lebens-
raumansprüche der planungsrelevanten Tier- und Pflanzenarten sowie der 
Biotopausstattung des Plangebiets. Die in Tabelle 2 aufgeführten Arten wur-
den hinsichtlich potentieller Vorkommen im Vorhabensbereich abgeprüft. 

 Zur Einschätzung und Bewertung des Planungsgebietes als Lebensraum für 
die artenschutzrechtlich relevanten Arten wurden die Habitatstrukturen im 
Vorhabensgebiet und der angrenzenden Umgebung bei der Begehung am 
10.01.2019 begutachtet. Dabei wurden Bäume und Sträucher auf Niststan-
dorte wie Baumhöhlen, Freibrüternester und Horste kontrolliert. Säume 
und Randlinien wurden hinsichtlich ihrer Eignung als Reptilienhabitate be-
wertet. Senken wurden auf ihre Eignung als Habitate für Amphibien und 
streng geschützte Wirbellose kontrolliert und Bäume wurden von außen auf 
mögliche Fledermausquartiere bzw. Spuren und Hinweise auf Fledermäuse 
überprüft. 
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3.3.2.1 FFH-Arten 

Tabelle 2: Ermittlung potentiell betroffener Arten der Anhänge II bzw. IV-der FFH-Richtli-
nie durch Abschichtung (ausgehend von den Arten mit Vorkommen in Baden-Württem-
berg). Arten, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann sind rötlich unterlegt. 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Vorkommen im Untersuchungsgebiet? 

Fauna   

Mammalia pars  Säugetiere (Teil)  

Biber 
Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Feldhamster 

Wildkatze 

Luchs 

Haselmaus 

Ein Vorkommen der Haselmaus ist auf-
grund der Habitatausstattung sehr un-
wahrscheinlich. Haselsträucher sind nur 
vereinzelt in den Gehölzbeständen vor-
handen und es besteht kein durchgehen-
der Biotopverbund zu Wäldern oder Grö-
ßeren Feldgehölzen. 

Chiroptera  Fledermäuse  

Mopsfledermaus 

Ein Vorkommen von Fledermausarten ist 
aufgrund der Habitatausstattung möglich. 
Spaltenquartiere an den Bäumen im Ge-
biet (v.a. Tagesquartiere in Stammrissen o-
der Baumhöhlen) sind möglich. Insbeson-
dere die älteren Apfelbäume der Streu-
obstwiese weisen eine Vielzahl dieser 
Strukturen auf. 

Nordfledermaus 

Breitflügelfledermaus 

Nymphenfledermaus 

Bechsteinfledermaus 

Große Bartfledermaus 

Teichfledermaus 

Wasserfledermaus 

Wimperfledermaus 

Großes Mausohr 

Kleine Bartfledermaus 

Fransenfledermaus 

Kleiner Abendsegler 

Abendsegler 

Weißrandfledermaus 

Rauhautfledermaus 

Zwergfledermaus 

Mückenfledermaus 

Braunes Langohr 

Graues Langohr 

Große Hufeisennase 

Zweifarbfledermaus 

Reptilia  Kriechtiere  
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Tabelle 2: Ermittlung potentiell betroffener Arten der Anhänge II bzw. IV-der FFH-Richtli-
nie durch Abschichtung (ausgehend von den Arten mit Vorkommen in Baden-Württem-
berg). Arten, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann sind rötlich unterlegt. 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Vorkommen im Untersuchungsgebiet? 

Schlingnatter 
Ein Vorkommen der Schlingnatter ist nicht 
grundsätzlich auszuschließen, da in 
TK6718 und 6719 Nachweise vorliegen. 

Europäische Sumpfschildkröte 

Ein Vorkommen der Art ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Zauneidechse 

Ein Vorkommen der Zauneidechse ist ins-
besondere an Rand- und Saumstrukturen 
grundsätzlich möglich. Insbesondere die 
Böschungen und die extensiv genutzte 
Wiesenfläche/Streuobstwiese stellen po-
tentielle Habitate dar. 

Westliche Smaragdeidechse 

Ein Vorkommen der Art ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Mauereidechse 

Aspisviper 

Äskulapnatter 

Amphibia  Lurche  

Geburtshelferkröte 

Eine Fortpflanzung der Arten ist aufgrund 
der landesweiten Verbreitung und / oder 
der Biotopausstattung des Plangebiets un-
wahrscheinlich.  

Gelbbauchunke 

Kreuzkröte 

Wechselkröte 

Laubfrosch 

Knoblauchkröte 

Moorfrosch 

Springfrosch 

Kleiner Wasserfrosch 

Alpensalamander 

Kammmolch 

Pisces   

Atlantischer Stör 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Maifisch 

Finte 

Rapfen 

Barbe 

Steinbeißer 

Felchen 

Nordseeschnäpel 
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Tabelle 2: Ermittlung potentiell betroffener Arten der Anhänge II bzw. IV-der FFH-Richtli-
nie durch Abschichtung (ausgehend von den Arten mit Vorkommen in Baden-Württem-
berg). Arten, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann sind rötlich unterlegt. 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Vorkommen im Untersuchungsgebiet? 

Groppe 

Schrätzer 

Huchen 

Strömer 

Schlammpeitzger 

Bitterling 

Atlantischer Lachs 

Äsche 

Streber 

Zingel 

Petromyzontidae Rundmäuler  

Bachneunauge Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
Biotopausstattung des Plangebiets (feh-
lende dauerhafte Gewässer) auszuschlie-
ßen. 

Flussneunauge 

Meerneunauge 

Decapoda Krebse  

Dohlenkrebs Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
Biotopausstattung des Plangebiets (feh-
lende dauerhafte Gewässer) auszuschlie-
ßen. 

Steinkrebs 

Coleoptera  Käfer  

Heldbock 

Ein Vorkommen des Heldbocks kann nicht 
ausgeschlossen werden, da innerhalb bzw. 
direkt angrenzend an das Plangebiet son-
nenexponierte Eichen (Foto 6) mit ent-
sprechenden Höhlen stehen, die den be-
vorzugten Brutlebensraum der Art darstel-
len. 

Juchtenkäfer 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Vierzähniger Mistkäfer 

Breitrand 

Schmalbindiger Breitflügel-
Tauchkäfer 

Alpenbock 

Scharlachkäfer 

Lepidoptera  Schmetterlinge  

Wald-Wiesenvögelchen Ein Vorkommen dieser Schmetterlingsar-
ten ist aufgrund der landesweiten Verbrei-
tung und / oder der Biotopausstattung des 
Plangebiets auszuschließen. 

Eschen-Scheckenfalter 

Haarstrangwurzeleule 
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Tabelle 2: Ermittlung potentiell betroffener Arten der Anhänge II bzw. IV-der FFH-Richtli-
nie durch Abschichtung (ausgehend von den Arten mit Vorkommen in Baden-Württem-
berg). Arten, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann sind rötlich unterlegt. 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Vorkommen im Untersuchungsgebiet? 

Gelbringfalter 

Großer Feuerfalter 

Ein Vorkommen des Feuerfalters ist nicht 
grundsätzlich auszuschließen, da inner-
halb des Planungsgebiets Ampferarten als 
Futterpflanzen festgestellt wurden. 

Blauschillernder Feuerfalter Ein Vorkommen dieser Schmetterlingsar-
ten ist aufgrund der landesweiten Verbrei-
tung und / oder der Biotopausstattung des 
Plangebiets auszuschließen. 
 

Quendel-Ameisenbläuling 

Dunkler Wiesenknopf-Amei-
senbläuling 

Ein Vorkommen der Wiesenknopf-Amei-
senbläulinge ist nicht auszuschließen, da 
auf der extensiv bewirtschafteten Wiesen-
fläche die Futterpflanze vorkommen kann. 

Heller Wiesenknopf-Ameisen-
bläuling 

Apollofalter Ein Vorkommen dieser Schmetterlingsar-
ten ist aufgrund der landesweiten Verbrei-
tung und / oder der Biotopausstattung des 
Plangebiets auszuschließen. 
 

Schwarzer Apollofalter 

 Nachtkerzenschwärmer 

Odonata  Libellen  

Asiatische Keiljungfer 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
Biotopausstattung des Plangebiets (feh-
lende dauerhafte Gewässer) auszuschlie-
ßen. 

Östliche Moosjungfer 

Zierliche Moosjungfer 

Große Moosjungfer 

Grüne Keiljungfer 

Sibirische Winterlibelle 

Mollusca  Weichtiere  

Zierliche Tellerschnecke Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
Biotopausstattung des Plangebiets (feh-
lende dauerhafte Gewässer) auszuschlie-
ßen. 

Gemeine Flussmuschel 

Pteridophyta et Spermato-
phyta 

Farn- und Blütenpflanzen  

Kriechender Scheiberich 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Dicke Trespe 

Frauenschuh 

Sumpf-Gladiole 

Sand-Silberscharte 

Liegendes Büchsenkraut 

Sumpf-Glanzkraut 

Kleefarn 

Bodensee-Vergissmeinnicht 

Biegsames Nixenkraut 
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Tabelle 2: Ermittlung potentiell betroffener Arten der Anhänge II bzw. IV-der FFH-Richtli-
nie durch Abschichtung (ausgehend von den Arten mit Vorkommen in Baden-Württem-
berg). Arten, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann sind rötlich unterlegt. 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Vorkommen im Untersuchungsgebiet? 

Sommer-Schraubenstendel 

Prächtiger Dünnfarn 

 

3.3.2.2 Europäische Vogelarten 

Europäische Vogelarten Entsprechend der Richtlinie über die Erhaltung der wild lebenden Vo-
gelarten (Richtlinie 2009/147/EG) oder kurz Vogelschutzrichtlinie sind ge-
mäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG alle einheimischen Vogelarten besonders 
geschützt. Zudem sind Arten wie etwa Eisvogel und Weißstorch, aber auch 
Taxa wie Greifvögel, Falken und Eulen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 
streng geschützt. In Baden-Württemberg sind 142 streng geschützte Arten 
heimisch. 

Betroffenheit Aufgrund der Habitatausstattung (Gebüsche, Hecken, Einzelbäume) kann 
ein Vorkommen streng geschützter Arten nicht per se ausgeschlossen wer-
den: in den Bäumen der Streuobstwiese konnten Höhlen gefunden werden 
(Foto 3, Foto 5, Foto 11), bei denen eine Nutzung z.B. durch den Wendehals 
nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann. 

 Aufgrund der vorgefundenen Strukturen ist ein Vorkommen streng ge-
schützter Brutvogelarten daher möglich.  
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4.0 Fazit 

 Aufgrund der Habitatausstattung kann ein Vorkommen streng geschützter 
Arten aus folgenden Gruppen nicht per se ausgeschlossen werden: 

Artenschutzrechtlich re-
levante Arten 

 Brutvögel 

 Reptilien (Zauneidechse, Schlingnatter) 

 Käfer (Heldbock, ev. Hirschkäfer), falls dicke Eichen mit Mulmhöhlen ent-
fernt werden sollen (Bestand am Hohlweg, nördlich angrenzend an das 
Gebiet) 

 Schmetterlinge (Großer Feuerfalter, Wiesenknopf-Bläulinge) 

 Fledermäuse 
 
Daher wird eine spezielle artenschutzrechtliche Untersuchung dieser Arten 
bzw. Artengruppen empfohlen. 

FFH Lebensraumtyp Zudem befindet sich auf dem Gebiet eine Wiese (mit altem Obstbaumbe-

FFH-LRT 6510) handelt. Hier wird eine floristi-
sche/faunistische Untersuchung zur genaueren Abklärung empfohlen.  
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